
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vollzug der Straßenverkehrsordnung (StVO); 

Antrag auf Bewilligung von Parkerleichterungen für Behinderte gem. § 46 Abs. 1 Nr. 11 StVO 
 

Angaben zu Antragsteller/in 
Anrede 

      

Name 

      

Vorname 

      
 

Straße, Hs.-Nr. 

      
 

PLZ, Ort 

91781 Weißenburg i. Bay.  

Geburtsdatum 

      

Telefon (freiwillig) 

      
 

 

 Ich bin erstmaliger Antragsteller 

 Ich möchte meine bestehende Parkerleichterung mit der Nummer _________________ verlängern.  
 

Ich bin schwerbehindert und beantrage folgende Ausnahmegenehmigung zur Bewilligung der 
 

 vorübergehenden Parkerleichterung 
Voraussetzung: 
Vorübergehende außergewöhnliche Gehbehinderung, attestiert vom behandelnden Arzt 

 

 EU-weit gültigen Parkerleichterung 
Voraussetzungen: 
- Merkzeichen „aG“  
oder 
- Merkzeichen „Bl“ 
oder 
- Schwerbehindert mit beidseitiger Amelie oder Phokemelie oder vergleichbarer Erkrankung und Merkzeichen „B“ 
oder 
- Voraussetzungen des „Bayern-aG“ 

 

 Parkerleichterung für besondere Gruppen schwerbehinderter Menschen (orangefarbener bundesweit gültiger Ausweis) 
Voraussetzungen: 
- GdB von mindestens 60 auf Grund einer Erkrankung an Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa 

oder 
- GdB von mindestens 70 bei künstlichem Darmausgang und gleichzeitig künstlicher Harnableitung  

 

Hinweis:  
Parkausweise „nur Bayern“ dürfen künftig nicht mehr ausgestellt werden.  
 

Es werden folgende Unterlagen vorgelegt:  

 Personalausweis oder Reisepass 
 Schwerbehindertenausweis 
 Bescheid des Zentrums Bayern Familie und Soziales 

 
 

 1 Lichtbild – Größe 35 x 45 mm  
       (nicht bei bundesweit gültigem Ausweis) 

 ärztliches Attest  
      (nur bei vorübergehender außergewöhnlicher Gehbehinderung) 

 

Ort, Datum 

Weißenburg i. Bay.,       

Unterschrift 

 

 

 

Nur bei Antragstellung durch Bevollmächtigten:  

Name und Vorname des Bevollmächtigten 

 

 

 
 

von der Straßenverkehrsbehörde auszufüllen: 

I. Verfügung 

Die o.g. Unterlagen und Nachweise haben vorgelegen. Dem Antragsteller wurde daher bewilligt: 
 

 Ausnahmegenehmigung Nr.       
 

Gültig bis:       
 

Weißenburg i.Bay.,  
Unterschrift Sachbearbeiter 

 

 
 

 

 

Große Kreisstadt Weißenburg i.Bay. 
Straßenverkehrsbehörde 
 

So erreichen Sie uns: 
Mo – Fr 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
zusätzlich nach Terminvereinbarung: 
Mo – Do 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
 
Tel.: 0 91 41 / 907 – 146 oder 0 91 41 / 907 – 188 
Fax: 0 91 41 / 907 – 60565 
Email: verkehr@weissenburg.de  

Hinweis: Passend für Briefumschlag  

Große Kreisstadt Weißenburg i.Bay.  

Straßenverkehrsbehörde 

Marktplatz 19 

91781 Weißenburg i.Bay.  

 

 
 
 

 

Eingangstempel: 
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